
Selbsthilfeförderung nach § 20 h SGB V 

Kassenartenübergreifende 

Gemeinschaftsförderung im Saarland  

Übersicht der Fördermittel im Jahr 2018 

Nicht verausgabte Fördermittel einer Förderebene können im laufenden Förderjahr durch Beschluss der GKV Gemeinschaftsförderung im Saarland 

auf andere Förderebenen übertragen und dort verausgabt werden.  

Die Pauschalfördermittel 2018 enthalten auch nicht verausgabte Projektfördermittel (kassenindividuelle Förderung aus dem Jahr 2016 und Sonderzu-

weisungen aus der  kassenindividuellen Förderung für das Jahr 2018).  

AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland 91.368,20 € 

BKK Landesverband Mitte 31.502,03 € 

IKK Südwest 64.662,78 € 

KNAPPSCHAFT 44.794,78 € 

SVLFG  2.057,82 € 

Ersatzkassen 192.157,47 € 

Restmittel aus dem Jahr 2017 168.892,32 € 

Rückforderungen 741,65 € 

Gesamt 596.177,05 € 

nach Förderebenen  
    

Selbsthilfegruppen 119.544,37 € 20% 

Selbsthilfeorganisationen 283.632,68 € 48% 

Selbsthilfekontaktstellen 193.000,00 € 32% 

Gesamt 596.177,05 € 100% 

                               


